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Das Geschäftsjahr 2018 wurde für 

uns von zwei wesentlichen Themen 

bestimmt. Einerseits war dies die 

kontinuierliche Weiterentwicklung 

des HSC Fonds mit dem Fokus, ein  

attraktives, diversifiziertes und 

nachhaltig ertragsstarkes Portfolio 

aufzubauen. 











D a s  J a h r  i n  K ü r z e  















Helvetica Property Investors ist die 

Fondsleitung des HSC Immobilien-

fonds, eine durch die Finanzmarkt-

aufsicht FINMA beaufsichtigte  

Anbieterin von Fondsleitungs- und 

Vermögensverwaltungs-Dienstleis-

tungen im Immobilienbereich mit 

Hauptsitz in Zürich.  



  
Position 

Geboren 

Nationalität 









Im Zeitraum von Januar bis  

31. Dezember 2018 wurden der 

Fondsleitung Objekte mit einem  

Volumen von 20 Milliarden  

Schweizer Franken zum Kauf ange-

boten. Schlussendlich wurden bei 

Objekten im Volumen von rund  

6.5 Milliarden Schweizer Franken  

genauere Prüfungen und Abklärun-

gen getroffen, die selektiv in  

branchenüblichen Due Diligence 

Prozessen mündeten. 

















A s s e t  M a n a g e m e n t  B e r i c h t  



A s s e t  M a n a g e m e n t  B e r i c h t  



A s s e t  M a n a g e m e n t  B e r i c h t  

Das Asset Management der Fonds-

leitung betreut ein Portfolio von  

22 Liegenschaften mit einer Gesamt-

mietfläche von rund 157 000 Quad-

ratmetern per 31. Dezember 2018.  

Der Marktwert des Portfolios beträgt 

427 Millionen Schweizer Franken. 

Dieser Wert wird jeweils per  

Jahresende durch das akkreditierte  

Schätzungsunternehmen  

Wüest Partner, Zürich, ermittelt. 



















Das zweite Geschäftsjahr stand ganz 

im Zeichen der fokussierten Wachs-

tumsstrategie: das Gesamtfonds- 

vermögen wurde um 240 auf 445 

Millionen Schweizer Franken gestei-

gert. Die Ausschüttungsdividende 

für das Geschäftsjahr 2018 um 14%, 

von CHF 3.50 auf CHF 4.00  

angehoben.  



Liegenschaften  

Total Liegenschaften 1 

Gesamtfondsvermögen  
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Vortrag auf neue Rechnung  
    







  

Vergütung Maximalsätze Effektive Sätze Basis 

    

   

    

    





Der Nettoinventarwert des Immobi-

lienfonds wird zum Verkehrswert auf 

Ende des Rechnungsjahres sowie bei 

jeder Ausgabe von Anteilen in 

Schweizerfranken berechnet.  











 

 
PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich 
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch 

Kurzbericht der kollektivanlagengesetz-
lichen Prüfgesellschaft 
an den Verwaltungsrat der Fondsleitung Helvetica Property  
Investors AG 

Zürich 

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft 
zur Jahresrechnung des Helvetica Swiss Commercial 

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Anlage-
fonds Helvetica Swiss Commercial, bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den 
Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben 
gemäss Art. 89 Abs. 1 lit. b–h und Art. 90 des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) (Seiten 4, 
44 bis 51 des Jahresberichts) für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 

Verantwortung des Verwaltungsrats der Fondsleitung 
Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit 
dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörenden Verordnungen sowie dem Fondsver-
trag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementie-
rung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahres-
rechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern sind. Dar-
über hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. 

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung ab-
zugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den 
Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentli-
chen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnach-
weisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der 
Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern 
ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für 
die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungs-
handlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des inter-
nen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der an-
gewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine 
Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 



 

 

Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene 
Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem 
Fondsvertrag und dem Prospekt. 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsge-
setz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht 
vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Raffael Simone Stephanie Zaugg 

Revisionsexperte 
Leitender Prüfer 

Revisionsexpertin 

Zürich, 20. Februar 2019 












